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Von Dortmund kommend A 40 Richtung Duisburg 
bis Abfahrt Mülheim-Heißen/Zentrum, dann die Ab-
fahrt Heißen nehmen, ...

Von Düsseldorf/Duisburg kommend über Kreuz 
Kaiserberg auf der A 40 Richtung Dortmund bis zur 
Abfahrt Mülheim-Heißen, ... 

... an der Ampel rechts abbiegen, nächste Straße rechts 
in die Heinrich-Lemberg-Straße abbiegen, diese geht 
über in die Hingbergstraße, fast bis zum Ende fahren, 
Nr. 61 - 69

Herzlich willkommen!

Unser Angebot im Kurzüberblick

	� Vollzeit-, Kurzzeit und Urlaubspflege

	� Pflegeplätze in Einzel- und Doppelzimmern

	� seperater Wohnbereich für Menschen mit 
Demenz sowie zusätzliche Betreuung durch 
unser Fachpersonal

	� Zusammenarbeit mit Haus- und Fachärzten, 
Therapeuten und Krankenhäusern der Region

	� spezialisierter Palliativbereich

	� täglich abwechslungsreiche Mahlzeiten aus 
der hauseigenen Küche, Schon- und Diätkost 
nach Wahl.

	� umfangreiches Beschäftigungs- und Veranstal-
tungsprogramm zur individuellen Tagesgestal-
tung: z. B. Stuhlgymnastik, Gedächtnistraining, 
Feste und Ausflüge in die Umgebung

Senioren- und Pflegezentrum Bonifatius GmbH
Hingbergstraße 61 - 69 

45468 Mülheim an der Ruhr 
Tel.: 0208 / 30 07-1 · Fax: 0208 / 30 07-200 

info.bonifatius@maternus.de
www.maternus-senioren.de

Senioren- und Pflegezentrum
Bonifatius, Mülheim an der Ruhr

Kurzzeit- & Verhinderungspflege

So finden Sie uns

Aufnahmeservice 24 Stunden täglich
Telefonnummer: 0208 / 30 07-1



Kurzzeitpflege Verhinderungspflege Wir beraten Sie gern

Hilfe nach Krisensituationen

Die Kurzzeitpflege ermöglicht Ihnen eine schnelle 
Unterstützung, wenn weder häusliche noch teilsta-
tionäre Pflege möglich ist. 

Das kann etwa eine Übergangszeit nach einer sta
tionären Behandlung im Krankenhaus oder in ei
ner Rehabilitationsklinik sein. Möglicherweise 
sind noch Umbaumaßnahmen erforderlich, oder 
die gewünschte Pflegeperson steht noch nicht  
zur Verfügung.

Auch zum besseren Kennenlernen bietet sich die 
Kurzzeitpflege an, zum Beispiel mit dem Probe-
wohnen.

	� Die Pflegekasse übernimmt den Großteil der Kos-
ten für die Kurzzeitpflege bis zu maximal 1.470 € 
pro Jahr. Sie wird für längstens 28 Tage im Kalen-
derjahr gewährt. Voraussetzung ist eine eingestuf-
te Pflegebedürftigkeit.

Urlaub vom Pflegealltag

Sie haben Ihren Angehörigen bereits mindestens 
sechs Monate zu Hause gepflegt und brauchen Entlas-
tung? Oder Sie möchten auch einmal Urlaub machen?  
Es gibt eine Lösung:

Ihnen steht zusätzlich zur Kurzzeitpflege auch die 
Verhinderungspflege als unterstützendes Angebot zu. 

	� Bei Urlaub oder Verhinderung der Pflegeperson 
übernimmt die Pflegekasse die Kosten für eine  
Ersatzpflege ebenfalls für längstens vier Wochen 
je Kalenderjahr.

Nutzen Sie die Möglichkeiten der Kurzzeit- und Ver-
hinderungspflege und schaffen Sie sich Freiraum für 
Dinge, die in der Übergangszeit organisiert werden 
müssen. Nehmen Sie sich eine entlastende Auszeit 
von der Pflege.

Individuell und persönlich

Gern unterstützen wir Sie unbürokratisch bei den 
erforderlichen organisatorischen und administrati-
ven Angelegenheiten im Zusammenhang mit der 
Kurzzeit- und Verhinderungspflege:

	� in Fragen zur Pflegeversicherung und
Kontakten zu Pflegekassen 

	� bei Kontakten zu verschiedenen Leistungs
trägern (z. B. Sozialamt, Krankenkasse 
und Versorgungsamt)

	� bei Fragen zum Betreuungsrecht, zur 
Vorsorgevollmacht und zu evtl. erforder-
lichen Kontakten zum Amtsgericht

	� Beratung zur Ermittlung der Pflegestufe 
durch den Medizinischen Pflegedienst der 
Krankenversicherung (MDK)

	� bei allen Fragen, die sich hinsichtlich der 
Pflege und Betreuung ergeben


